
r 

L 

An den 
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Dr.Karl Rennerring 3 
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HOCHSCHOLERSCHAFT AN DER 
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8010 Graz, Rechbauerstraße 12 
Telefon-Nr. (0 316) 74 0 13 
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28. März 1985 

. 'IF-~'" :; '. ,,'/Ui~~ 
, ; ... , . ...... ./L'? ....... __ ... "~ ::fF;_~_ 

1
1.' D ',,, ~;' Cf Z 192 I, ,.. . . , '. '. ... . I 
~ , Sehr geehrte Damen und Herren! 
! Vcrbi!L..LAPl..... _~ .. ~ 

_._- ~f{w~ 

Entsprechend der Geschäftsordnung des Nationalrates übersenden wir anbei die 
Stellungnahme der Hochschülerschaft an der Technischen Universität Graz zur 
2.Novelle zum Studienförderungsgesetz 1983 (BGB1.Nr.436/1983) in 25-facher Ausfer-
tigung. 
Mit '. der Bitte um entsprechende Berücksichtigung bei der Debatte im Plenum des 
Nationalrates verbleiben wir 

mit freundlichen Grüßen 

v Klaus Peter Masetti 
(Vorsitzender) 

Beilagen 

90 % aller Studenten erhalten kein Stipendium! 
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1. Allgemeines: 

STELLUNGNAHME DER HOCHSCHÜlERSCHAFT AN DER TU GRAZ 

zur vorgeschlagenen Novelle zum 

STUDIENFÖRDERUNGSGESETZ 

Auch die 12.Novelle erfüllt bei weitem nicht das, was einem sozial bedürftigen 

Studierenden eigentlich zustehen sollte: 

- Anspruch auf Studienbeihilfe für die durchschnittliche Studiendauer 

- Höchststipendien für alle Kinder aus Familien mit Durchschnittseinkommen 

- Ausrei chende Erhöhung der Grundbeträge , Absetzbeträge und der Bemessungs-

grundlage und Dynamisierung dieser Beträge 
Stipendien für Absolvent/inn/en von Pädaks, Sozi al akademien u.ä. 

- Abfertigungen und Arbeitslosengeld sind kein Einkommen im Sinne des Studien­

förderungsgesetzes 
Einrechnung von Jahren der Kindererziehung in die "Selbsterhalterfrist" 

Zwar gibt es einige positive Ansatzpunkte in der vorgelegten Novelle, eine 

soziale Novelle ist sie jedoch nicht: Begrüßenswert sind der Absetzbetrag 

von S 9.000.-- für unselbständig Beschäftigte und die Erhöhung des Grundbe­
trages statt der (auch von ÖGB, AK) heftig kritisierten nachträglichen 10%igen 

Erhöhung lt.§ 13, Abs.10, aber letztendlich kam es in bezug auf 1983 nur 
zu einer Umverteilung innerhalb der Stipendienbezieher: Was die Unselbstän­

digen-Kinder und die Bezieher von niedrigeren Stipendien mehr bekommen, 
wurde auf der anderen Seite den Selbständigen-Kindern und den Höchststipendien­

beziehern weggenommen. Bezogen auf 1981 - die 10.Novelle hat die Inflation 

nämlich überhaupt nicht abgedeckt - klafft allerdings auch für viele Unselb­

ständigen-Kinder noch ein beträchtliches Loch: Seit 1981 würde mit dieser 

Novelle die Erhöhung der Stipendien durchschnittlich etwa 17 % betragen, 

während die Inflationsrate bei etwa 20 % liegt. 

Die "weiteren Förderungsmaßnahmen" muß man aus studentischer Sicht in vielen 

Punkten schärfstens kritisieren: Den 30 %-Zuschuß für besonders fleißige 

Stipendienbezieher lehnen wir prinzipiell ab, weil wir nicht wollen, daß 
die Universität weiter verschult wird, indem eine reine Notenprämierung 

stattfi ndet, di e noch dazu in Mi ndeststudi enzei t errei cht werden muß (was bei 

uns auf der TU ohnehi n kei ner schaffen wi rd), und wei 1 es ei n fi eser Tri ck 
ist, wie man sich das Toleranzsemester sparen will. Die Zuschüsse für Lehrver­

ansta ltungen außerhalb des Studi enortes und di e Bei hi lfen für Aus 1 andsstudi en 
sind gute Neuerungen, aber zu knapp bemessen (und haben an und für sich 
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im Studienförderungsgesetz nichts zu suchen). 

Bei dem Wi ssenschafts- und Lei stungssti pendi en kann es für uns ni cht akzeptabel 

sein, daß es vom goodwill des Institutsvorstandes abhängt, ob er jemanden vor­

schlägt oder nicht, und weiters erscheint es uns problematisch, daß die Entschei­

dung über die Vergabe dieser Stipendien das Fakultätskollegium fällt und nicht 

ein zumindest semiparitätisches Gremium. 

Der zentralen Forderung nach Dynam;sierung (jährliche Inflationsanpassung) wurde 

wieder nicht entsprochen!? 

2. Spezieller Teil: 

ad 3. § 2 Voraussetzungen 

1. c) Wi r fi nden es zwar begrüßenswert, daß di e 1 O-Jahresfri st wegfäll t, 1 ehnen 

es all erdi ngs ab, daß Personen über 40 Jahre kei n Sti pendi um mehr erha 1-

ten können. Auch wenn es nur wenige sind, die aus dem Kreis der Anspruchs­

berechtigten . herausfallen, sollte man ihnen wie bisher die Möglichkeit 

geben, ein Stipendium zu erhalten. Da es sich hierbei lt. ihren eigenen 

Angaben nur um garz weni ge handelt, erschei nt uns di e Verwa ltungsverei n­

fachung gering im Verhältnis zu der Schwere der Einzelschicksale, die 

durch diese Grenze entstehen. 

d) Unserer Forderung, auch den Absolventen von Pädaks und So~ialakademien bei 

Weiterstudium und sozialer Bedürftigkeit eine Studienbeihilfe zu gewähren 

wurde wieder nicht entsprochen. Gerade in Zeiten der steigenden Lehrerar­

beitslosigkeit sollte es den Absolventen dieser Akademien möglich sein, 

ihre Berufsbefähi gung bzw. Berufschancen zu verbessern. Bi s 1983 hatten 

sie diese Möglichkeit. 

ad 4. § 3 

3. Es ist positiv, daß die Arbeitslosigkeit als Grund für eine voraussichtlich 

1 ängere Vermi nderung des Ei nkommens herangezogen wi rd. Es ist aber auch 

notwendi g, daß verordnete Kurzarbei t dazu herangezogen wi rd, da es auch 

dadurch zu ei nem wesent 1 ich verri ngerten Ei nkommen kommt. Ferner ist es 

v/ünschenswert, die Formulierur.g "oder ein gleich schweres, von außen kom­

mendes Ereignis" im Text beizubehalten. 

ad 5. § 5 

\'Jir begrüßen, daß die Investitionsrücklage als Hinzurechnungsbetrag lt. 

§ 5, lit. b, gezählt wird. Dies ist aus unserer Sicht kein Sozialabbau, 

sondern Privilegienabbau. Um aber zu verhindern, daß Kleingewerbetreibende 
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zu sehr von dieser Regelung betroffen werden, schlagen wir eine S 40.000.-­

Freigrenze in bezug auf die vorzeitige Abschreibung vor. 

ad 7, § 8 

3. Dieser Absatz ist in der vorgelegten Form völlig abzulehnen, weil den 

Fakultätskoll egi en damit jegl i che Kompetenz abgesprochen wi rd. Das Fakul­

tätskollegium sollte vielmehr nach Ablehnung eines Vorschlags durch das 

Mi ni steri um und ei ngehender Prüfung der Argumente des Mi ni ster i ums mi t 

2/3-Mehrhei t di e Mögl i chkeit haben, ei nen Beharrungsbeschluß zu fassen, 

den das Mi ni steri um akzepti eren muß. Denn gerade di e Fakultätskoll egi en 

können aufgrund ihrer fach 1 i chen Befähi gung beurteil en, welche Erforder­

nisse an die Studierenden gestellt werden sollen und müssen. Wenn im Fakul­

tätskollegium keine Einigung zustande kommt, dann soll die Entscheidung 

in der nächsten Instanz nicht nach Anhörung der ÖH erfolgen, sondern nur 

mit ihrer Zustimmung. (Durch ein selliiparitätisches Gremium aus Vertretern 

des Ministeriums und der Hochschülerschaft). 

ad 9, § 13 Höhe der Studienbeihilfe 

1. Wir begrüßen das Wegfallen des § 13, Abs. 10, (nachträgliche 10%-ige Er­

höhung) und die Erhöhung des Grundbetrages. 

2. b) dieser Absatz müßte lauten: der Studierende sich vor Aufnahme des Studiums 

durch 3 Jahre zur Gänze selbst erhalten hat. Wurde nach ei ner berei ts 

erfolgten Erstinskription der Studierende aus wichtigen Gründen an der 

Fortführung des Studi ums gehi ndert, so ist di ese Ersti nskri pti on ni cht 

als "Aufnahme des Studi ums" zu werten. Di e Beurtei 1 ung über das Vorl i egen 

eines solchen wichtigen Grundes liegt im Ermessensspielraum des zuständigen 

Senates. 

2. d) Nicht nur der verheiratete Studierende sollte diese ~1öglichkeit haben, 

sondern auch Studierende, denen die Pflege und Erziehung mindestens eines 

Kindes zukommt. 

6. a) Der Grundbetrag wi rd u. a. durch den S 13.000. -- überstei genden Betrag 

der Bemessungsgrundlage des Studierenden vermindert. Dieser Betrag von 

S 13.000.-- ist schon lange nicht mehr erhöht worden. Das Stipendium deckt 

die Lebenshaltungskosten aber immer weniger, wodurch jeder Studierende 

immer mehr gezwungen wird, nebenbei zu arbeiten. Der Betrag von S 13.000.-­

müßte auf S 20.000.-- angehoben werden. 
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7. a) Durch die Veränderung des Staffelsatzes verliert jeder Stipendienbezieher 

S 800.-- (= 20 % von den S 4.000.-- Veränderung). Es ist nicht einzusehen, 

daß der erste Betrag ni cht an di e Infl ati on angepaßt, sondern sogar ge­

senkt (J) werden soll. Er sollte vielmehr auf S 48.000.-- erhöht werden. 

8. Auch der Betrag von S 40.000. -- bei der Berechnung der zumutbaren Unter­

ha lts 1 ei stung des Ehegatten ist der Infl at ion ni cht angepaßt worden und 

müßte auf S 45.000.-- erhöht werden. 

9. Der Absetzbetrag für Studi erende über 27 Jahre ist nur auf S 16.000.-­

und nicht auf S 16.500.-- (Inflationsabgeltung) erhöht worden. Durch 

den Wegfall der Ki nderbei hi 1 fe, der Frei fahrt und der Fahrprei sermäßi gung 

verlieren diese Studierenden sogar wesentlich mehr als S 16.500.--. 

10. Die Einführung eines Absetzbetrages für nichtselbständig Beschäftigte 

ist sehr zu begrüßen. Allerdings sollte man das Wort "nur" weglassen, 

da sonst Personen, die eine kleine Leibrente beziehen, oder kleine Nebener­

werbsbauern, nicht erfaßt würden. Man sollte stattdessen einen Grenzbetrag 

festsetzen, wie hoch die Einkünfte sein dürfen, die nicht aus nichtselb­

ständiger Arbeit stammen. Weiters müßte der Betrag von S 9.000.-- auf 

S 15.000.-- angehoben werden. Außerdem sollte der Grundintention des BMfWuF, 

daß auch Pensionisten diesen Absetzbetrag beanspruchen können (siehe Erläu­

terungen), durch eine entsprechende Umformulierung des § 13 (10) ent-

sprochen werden. 

§ 26 Zuschuß zur Studienbeihilfe 

1. Diese Regelung ist für uns ganz und gar nicht vertretbar und sollte ersatz­

los gestrichen werden. Wir wollen nicht, daß die Universität weiter ver­

schult wi rd, indem ei ne rei ne Notenprämi erung stattfi ndet, di e noch dazu 

in Mindeststudienzeit erreicht werden muß (was bei uns auf der TU ohnehin 

kei ner schaffen wi rd) und weil es ei n fi eser Tri ck ist, wi e man sich das 

Toleranzsemester sparen will. 

2. Es erscheint uns sinnvoller, einen Tagsatz (Inland S 200.--, Ausland S 

400. --) festzusetzen, der ab ei ner Grenze von insgesamt 5 Tagen pro Se­

mester ausbezahlt wird. Alle auswärts verbrachten Tage sollten dabei be­

rücksi chti gt und am Semesterende verrechnet und abgegolten werden können. 

(Da es durchaus üb 1 ich ist, daß Lehrveranstaltungen, di e außerhalb des 

Studienortes stattfinden, eine Woche - das wären aber nur 5 Tage - dauern). 
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Es wäre jedoch zu prüfen, ob eine solche Entschädigung nicht besser durch den 

F ani 1 i enl astenausg 1 ei chsf onds geregelt \\erden sol lt e . 

§ 27 Auslandsstudien 

5 

3. Es muß die Möglichkeit geben, die Nachweise auch nachträglich einzubringen. 

Vorschlag: dem Antrag die erforderlichen Nachweise beizuschließen, soweit 

er darüber verfügen kann. 

§ 28 Wissenschafts- und Leistungsstipendien 

3. a) b) c) Es kann für uns nicht akzeptabel sein, daß es vom goodwill des Insti­

tutsvorstandes abhängt, ob er jemanden vorschlägt oder nicht. Jeder Studie­
rende muß die Möglichkeit haben, selbst einen Antrag auf Zuerkennung eines 

solchen Stipendiums zu stellen. 

4. Es erscheint uns problematisch, daß die Entscheidung über die Vergabe 
di eser Sti pendi en das Fakultätsko 11 egi um fäll t. Di e Studi erenden müssen 

entscheidendes Mitspracherecht haben. Eine Kommission, der eine solche 
Entscheidung obliegt, müßte auf alle Fälle semiparitätisch sein, da sonst 

institutseigene Interessen zu sehr im Vordergrund stehen würden. 
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